
2017 Ausgegeben zu Mainz, den xx. xxx 2017 Nr. 12

Tag I n h a l t Seite

1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

für das Land Rheinland-Pfalz

 2020 Ausgegeben zu Mainz, den 20. März 2020 Nr. 5

Tag I n h a l t Seite

19.3.2020 Erste Coronabekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (1. CoBeVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148), in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durch-
führung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 
(GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 
15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

§ 1

(1) Fahrten und Reisen aus einem durch das Robert-Koch-
Institut für COVID-19 erklärten Internationalen Risikoge-
biet oder besonders betroffenen Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland (RKI-Risikogebiet) in das Gebiet oder Transit 
durch das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz sind mit Aus-
nahme der Fahrten zum Ort einer Beschäftigung oder zum 
Wohnsitz untersagt.

(2) Bei Fahrten zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Be-
schäftigungsort ist die ausgefüllte und unterschriebene Pend-
lerbescheinigung der Bundespolizei mitzuführen, bei Fahrten 
mit einem Kraftfahrzeug ist die Pendlerkarte gut sichtbar hin-
ter der Frontscheibe auszulegen. Es sind nur solche Fahrten 
gestattet, die bei vernünftiger Betrachtung geeignet sind, die 
Arbeitsstelle oder die Wohnung möglichst schnell und sicher 
zu erreichen. Unterbrechungen der Fahrten, insbesondere zu 
Einkaufs- oder Freizeitzwecken, sind untersagt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.

E r s t e  C o r o n a b e k ä m p f u n g s v e r o r d n u n g 
Rheinland-Pfalz (1. CoBeVO)

Vom 19. März 2020

Mainz, den 19. März 2020
Die Ministerin für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie
Sabine Bätzing-Lichtenthäler


